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Ausgestaltung von Turnhallen und Turnplätzen beauftragt, sowie in der Anschaffung
und Placierung von Turngeräten für Schulturnen und Vorunterricht.

Ein Auszug aus den neuen Normalien, der die Turnhalle betrifft, kann beim Büro für
Schulturnen und Vorunterricht noch bezogen werden. Hohe Summen werden in den

Bau von Schulanlagen und den dazugehörenden Turnhallen und Turnanlagen investiert,
und die Verzinsung ist in keiner Buchhaltung auf der Aktivseite nachweisbar, aber sie

läßt sich nachweisen in der geistigen und körperlichen Schulung unserer Jugend.

Unsere Lokalhistoriker von morgen sollen einmal unsere Zeit nicht nur als
«Nationalstraßenbau-Zeitalter» bezeichnen können, sondern als Epoche, in welcher Stätten
geschaffen worden sind, die der geistigen und körperlichen Erziehung der Jugend dienten
und noch dienen. St. B.

Ein erfreulicher Volksentscheid

Das Bündnervolk hat am 27. März der Revision des Schulgesetzes zugestimmt. Einem

lange gehegten Postulat der Lehrerschaft ist dadurch entsprochen worden. Während
der Große Rat 1957 für die Festsetzung von Teuerungszulagen und 1962 unter
gewissen Bedingungen auch für die Gewährung einer Reallohnerhöhung ermächtigt
wurde, so bringt das revidierte Gesetz nun die uneingeschränkte Zuständigkeit des

Großen Rates für die Festsetzung der Minimalbesoldungen der Lehrer und der

Prämien der Versicherungskasse. Damit ist die Gewähr geboten, daß notwendig
werdende Anpassungen in Zukunft rechtzeitig und in zeitgemäßer Weise erfolgen
können. Im Namen des Vorstandes des BLV danken wir den Behörden und dem

Bündnervolk, allen, die sich für die Neuregelung einsetzten, für die Aufgeschlossenheit.

Für den Vorstand des BLV
C. Buoi
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